
„Qualifizierung von Geobasisdaten“ - Baulasten

Foto aus dem Jahr 2006

Eine Baulast dient der Genehmigungsfähigkeit einer 

baulichen Anlage und ist eine Verpflichtung des 

Grundstückseigentümers gegenüber der 

Bauaufsichtsbehörde. 

• Abstandsflächenbaulast (Gebäude steht zu nah an der Nachbargrenze)

• Baulasten aus Brandschutzgründen 

• Erschließungsbaulast (Zugang zum Baugrundstück)

• Vereinigungsbaulasten (Gebäude steht auf 2 Grundstücken oder 

Überbauung)

• Stellplatzbaulast (Stellplätze liegen auf fremden Grundstücken)

• Baulast für die Verwendung gemeinsamer Bauteile (zwei Gebäude 

nutzen eine gemeinsame Wand)



Baulastenverzeichnis

Foto aus dem Jahr 2006



Baulastenhinweis - Abstandsfläche

Foto aus dem Jahr 2006



Baulastenhinweis - Brandschutzabstand

Foto aus dem Jahr 2006



Baulastenhinweis – Geh-, Fahr- und Leitungsrecht

Foto aus dem Jahr 2006



Digitale Baulastenhinweise in ALKIS® 

Foto aus dem Jahr 2006

• im Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) soll erkennbar sein,

     ob eine Baulast besteht

• Verzicht auf Negativauskünfte → Zeitersparnis

• bei Flurstücksveränderungen (Teilungen) wird der Baulastenhinweis mitgeführt 

• Liegenschaftsdaten werden informativer
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